
Das Kölner Fl'agment des Codex .Justinianus.

Das Stadt- Arohiv in Köln verwahrt unter der Bezeiohnung
GB. B. CXXX ein interessantes Pergamentblatt in Quartformat,
das aus dem dortigen Benediktinerkloster Gross St. Martill stammt,
wo es zuletzt als Vorsetzblatt eines Oktavbandes gedient hat:
die untere Hälfte des einmal gefalteten Blattes war 'auf den Vor­
derdeokel festgeleimt und trägt nooh die Signatur des Bandes
E. 9; auf der oberen Hälfte, dem eigentliohen Vorsetzblatte,
stebt von einer Hand des 15. Jahrhundel'ts oben am Rande:
LibeIr sancti Martini maioris in colonia continens infra scripta
und darunter: Tractatus magistri huglwnis in regulam sancti be­
ncilicti. Regula sanati benecl?<;ti ahbatis. Expositio banediati cas­
sinensis in regttlam sancti beneaicti. Tt'aetatus innocencii ae elatt­
stro anime. Formula honeste ttite. Scrtttm monachorum. Infor­
mat'io contra turpes cogitaaiones et Appollogeticus
beaU beneaieti. Speculum monaehorum. Tmetatus ae notitia si­
gnontm. 1!ractatus ae institucione 1uY/J,iciorum. Bcrnat'a1ls dc pt'ac­
eepto ct dispensatione.

Die Zeilen dieser Inhaltsangabe laufen reohtwinklig zu den
Linien des Blattes, auf denen in Unoialsohdft alphabetisoh
geordnete la te i ni sehe GI 0 s II e TI stehen (caupones tabernarii
~~eluinumuinclcntcs 11. s. w., mitgetheilt VOll Goetz im 001'P. Gloss.
Lat. IV (1889) p. XLII). Diese Glossen sind in zwei Columnen
gesohrieben, links das Lemma, reoht.s die Interl)retamente. Wort­
trennung ist selten und gesohieht nur durch sohmalen Zwisohen­
raum i Interpunktion fehlt gänzlioh. Kürzungen: g.. = que und
Ü um innerhalb der Zeile; Ligaturen: (8 und ~, ll, ')'bi, ur. Die
Unoia.1e gleicht im al1gemeinen derjenigen des Harleianus 5792
saee. VII (vgl. das Facsimile in Corp. Gloss. Lat. II tab. Ir und
die anderen ebenda pag. XXI genannten), nur sind im Kölner
Fragmente die Buchstaben zwar enger aneinander gel'ückt, aber
sorgfaltiger und gleiohmässiger gesohrieben. Man darf die Sohrift
dieser Glossen mit grosser Wahrscheinlichkeit nooh dem sieben­
ten Jahrhunderte zuweisen.
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Das Blatt ist Pali mps es t: die untere Schrift, ebenfalls
TI n ci ale, überliefert 00 d ex Jus tin ian 11S 3, 32, 4 praeS(;rilJ­
Monem 12 Ende. Die Tilgung ist auf der hartglatten Vorder­
(Haar-)seite, wo die goldgelbe Tinte oft noch deutlich hervor­
tritt, als auf der weichen Biick(Fleisoh-)8eite:
hier sind die Buchstabenformen nur an den zarten Vertiefungen
erkennbar, die durch die Tinte in der Membrane bewirkt wurden.
Erscln'l'ert wird die Lesung dadurch, dass die Glossenzeilen meist
gerade auf der ältel'en Sohrift stellen. Von dem aufgeleimten
Blattstiicke sind beim Loslösen die oberen Schichten der Mem­
brane mit abgerissen, so dass dort eine Anzahl Buchstaben der
unteren Schrift, noc]l mehr von den Glossen, nicht zu erkenn­
barer Deutlichkeit gelangten, auoh nicht mit Hilfe von Beagen­
tien, deren Anwendung der Vorstand des Kölner Stadt - Archives
bereitwilligst gestattet hatte. Das Pergament ist mässig dick,
glatt und von dunkelgelber Färbung. Die Blattgrösse beträgt
jetzt 19 X 27 cm. Der 15 mm breite Innenrand ist nicht be­
schnitten, denn die Heftlöcher sind noch sichtbar. Der obere
Band ist jetzt so schmal (12 nun), dass man einen Kopftitel dort
zu finden nicht ehlmal erwarten kann. Spuren von Bandschrift
laBsen sich nirgends entdecl,en. Die 32 Linien sind 3 cm vom
Aussenrallde mit dem Messer im Abstande von 7-8 mm vorge­
zeichnet und, wie es auch bei lateillisc]len hss. Begel ist 1, auf
der glatten Vorder(Haar-)seite mit dem Griffel eingepresst; nach
dem Illnenrande gehen sie sämmtlich durch, nach dem Aussen­
rande nDr bei 1 und 32. Vertikallinien fehlen; trotzdem stehen
die Zeilenanfänge senkrecht Ubereinander, nur das J am Anfange
der einzelnen Oonstitutionell ist etwas vorgerückt und hat das
Zahlzeichen vor sich auf dem Bande. Minium ist nicht verwen­
det. Die Zeilenlänge von 40 Buchstaben entspricht nicht der
sogenannten Normalzeile, kommt aber der von anderen juristischen
Uncialhandschl'iften, darunter des auch im Formate äbnlichen
Turinel' Palimpsests vom Theodosianus, recht nabel!. Die Schrift
ist l' ein e TI n c iale von seltener Schönheit und Begelmässigkeit,

1 C. R Grcgory, Les calders des manuscrits grec8 in dem
Compte rendu de I'Academie des inSel'. ct belles lettres 1885 p. 264.

2 VgL P. Krüger in Ztschr. fiir Rechtsgeschichte VIII (1887).
Rom. Abth. 83. - Ueber die Uucialhandschriften überhaupt
vgl. SeneC!1.e fragmenta Palat,ina (Breslauer Philologische
Abhaudlungen II 3) 1888 p. VI adll,
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die noch im s echBten Jahrhunderte, und V6l'muthlicll nicht erst
am Ende desselben, sein wird. Am meisten ent­
sprechen die Buchstabenformen denen der ersten Hand in den
Consularfasten zu aus dem Jahre 486 (Zaugemeister und
Wattenbach, tab. 29. 30), (loch sinM r nur selten unter die
Zeile. Die Höbe der Bucbstaben von 3 Olm wird überschritten
ausser durch hund l um' durch überragemIes t in 31 praeumtit
am Seitenschlusse, durch 8 in 16 si zu Anfange des Textes und
das uach oben und nnten .T zu Anfange der Consti­
tutionen ; verkleinert ist nur letztes 0 in 33 anionio. Ligatur :
allein ae in 27 pra:jfses. : im Texte nur 3 succes-
sione 11, 4 occupata: 11, 10 11; zahh-eich dagegen in den In-
scriptionen und Subscriptionen und von gleicher Art wie im
Veronensis (Codicis Justiniani Verol1ensia ed. Paulus

1874 p. 83). Insbesondere wird auoh Mer in c. 5 und
8, wie in allen älteren has., nicht 11, sondern prid. gesohrie­
ben. Worttrennung fehlt gänzlich, nur in den Inscriptionen und
Subscriptionen sind die Wörter durch Zwischenraum
(1-3 B. breit) und - mit wenig Ausnahmen duroh Punkt
in halber Höhe getrennt,. Silbenteilungen : 8 re~lcriptum, 18
omllnes, 57 n081~ro.

Der folgende Abdruok soll, abgesellen von der Buchstaben­
ein annäherndes Bild dcr Handsoluift geben. Buchstaben

mit }!'ragezeicben sind nicht völlig sicher; ein Kreuz bezeichnet
einen unlesbaren oder nicht mehr vorhandenen Buchstaben; die
Linien in Zeile 49, 52, 53 stel1611 der Raumberechnung nach für

15, 10 unh~sbare Buchstaben.
[Vorderseite :)

praescriptionemadipiscenturdominiumaclte
'Vel"ue'nit . pp . XI . k· nou ' pioetpontiano !Jss

V· . a . herasianodomumquameaJmatrissuecessione
adtepert'inereetaduet'sapm·teinittriaoccupata .

5 esseo8tenderispl'aesesproui1wiuactu111Jensioni
busquasparcepitautperciperepoteratetomnicau
sadamnidatirestituiiubebiteiusauietnquodim
penditt'atwn8'1nhabet'inonpossemeritores
criptumestc'ummala{ideposses801'eseiusquod

10 inremalicnamimpendtmtnone01'umncgotiu
gercntesquorumresestmtUamhabca,ntrepe
titionemnisinecessariossumtusfecerintS'inau
temutüeslWlmUacispet'miUitursinclesio
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nepriorisstatusreieosauferre . pp . prid . . fehr .
15 gordi. etauiola !Jss

VI . . ä . austt'onioSieapecuniaquamdeposuerashis
apudq**.coUocatafueratsibipossessionis
comparauitipsiquaetraditaesunttibiuelool
nestradiuelquasdamcompensationiscau

20 saabinbitoeointeconferriiniuriosumest
, y, id . iul..:: gord • ä· eta'u'iola ' COnss

VII· • ä . etCö- ant· partumancillaematrissequi
oonrlioionemnecstatumspeciaepatrisconsi
derarie.'lJploratiiurisest . pp . XlIII' k· nob'r

25 pkilippo . ä ' ettiano Oon88
VIII· Id . ä . et . c . philipIJ . iiiil ' siutproponispal'sd,tu,t'sa

pecun'iatuaquaedamnominesuoeomparawitprt.B
sesprmtinciaeutileuindicationeoptentumiliti
aetibiconomineimpiwtiredesiderantipartes

30 aeqtlitatisnonnegauitidcmmoodatiquoque
seuncgotiol'umgestorumaetionempraeueuiT

[Röoheite :]
pp , pt'ia. non' mart .IJraesenteetalbino :JS8

VIILI· . caruscarinuset,tumerianus . aaa . antonio
cloeeatwillamdequasupplicasdotalemfuissein

35 rlotionepraesidisquopatetactoinduuiumnon
erituindica1·iabu.voretuanequiuissepp . IIII • k·

. cal'oeteari,W aa ')S8

X . Impp . . etmax . aa ' ianuariocumsupel'uernis
mancipiisnullainstrumentatelwlJel'el?adseue

40 resiniudieioinquoinqttOftegotiumceptumesse
proponituridquodinpraecemcontulistipostula
1·edebuistiiude.venimnonignoratseruQ1·umdomi
niaetiamcitrastrumentorume.vkibitionem
aliispt'obationibusuelipsoruminterrogatione

45 posseostenai· pp. YIII' . febr· ipsis ' IUI' et· III' aa ' iJ8S

XI . Id . aa . et . ce .gaianosiquissciensagrumalienum
seruituelplantasimposuitpostquamlll,(J,eeradi

Hf

cibusterramfuerintamplwaesolocedererati
?

onis*****mino _

50 tasqtlampm'httiusmodifactumsolumsuum
facitsaneeumquibona(ia*possidenshaeefee(J

?? -

1'it*e1'*olimali rauindicaluem



54­
XII-

Das Kölner Fragment des Codex Justinianus. 365

?F?

domi _ esU'r!!Ptusi~trisauetoritate

signifi,u**m*steZ . 1111' Tc . mar . sirmi' aa . J88

Ii· . eteG . alexandroifUJiuileinusUatumestqltod
postulasutmarwipittrtu1.uodtradidistiethoc

? ? ?? ??

mododominiumeiusiraus**l*siiinuitoeoe,'1Jr&os

60

Fr? F

tr'o**scriptoUbiadsigneturundeintellegisse
f? ?

melancillaemptof'i8faetafi,liosetiamposteana
toseiusdominiumseqttieuiusmatereO'-umeotem
porefuits(}/nedepraetiosinonielmcprobatum

?? ??
fueritrecepisseconueniaduersariumtt,um

? ,

d • VI, id - april aa conss

Hierzu Bei nooh bemerkt, dass von den Buohstaben s in 9
eius, von q in 22 sequi, von in in 40 iniudicio, von n in 54 si­
gnifi" zweitem 0 in 51 modo und p in 61 pore einzelne Theile in
Folge von Durohlöoherung des Pergaments fehlen; gänzlich var­
loren gingen aUS demselben Anlasse die Buohstaben 6-8 in 1'l
und 4-5 in 58, sowie der viertletzte in 26. Der Tilgungspunkt
in 39 luiheres. scheint mit der Tinte des Sohreibers gemaoht zu
sein; andere Correcturen sind nicht vorhanden, weder zur Tilgung
(vgl. 40 inquoinq~m) noch zur Ergänzung, In 24 nob'r ist zwi­
schen b undt, Raum fth' einen Buchstaben; der Punkt darin ist
gestreokt, nicht rund und steht hoch, nioht in der Mitte wie die
übrigen: es ist offenbar der Ansatz zu. einem nioht ausgeführten
Buohstaben, wahrsoheinlioh zu p des folgenden pMlippo; im näch­
sten t· ist daher nioht eine Ortsbezeiohnung (etwa t'omae) zu su­
chen, sondern nobr ist nouembres wie in den Fragmenta Verouon­
sill. 1, 1, 24 ed. Krueger. Die virgula, wenn sie überhaupt ge­
standen hat, über 21 iuZ·, 24 nob',', 46 Id· und sämmtliohen
Kürzungen in 63 ist nioht mehr sichtbar.

In der Orthographie zeigt das Fragment die bekannten
Erscheiuungen jener Zeit: 13 lesione, 18 ipsÜJ:uae, 23 speeiae, 41
praeeem, 61 pt'aetio; 16 his (= is), 43 strtttnentorum, 12 sumt2tS,
28 optentu; 20 inbilo, 30 negauit, 31 pmeueuit, 35 (luui~!m; 3
suceessionem, aber 28 utile uinaicationc.

Auffallig sind die mehrfachen Silbenauslassungen : 1 adipi­
scerent2tr, 2 peruenerit, 25 titiano. Daher ist ebenso aufzufassen
23 slc,tum in hac 4 cf ab aduersa uud in 55 fehlendes
alqtw, während iu 15 Schreiber für gOt·(j. ä las. Durch
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Homoioteleuton veranlasst ist der Ausfall in 31 actwnem infe­
renti tibi iurisdictiollem jJracueuit. Diese Vernachlässigung des
Inhalts und der Mangel einer bessernden Hanel in Verbindung
mit der kalligraphischen Ausführung lässt auf gewerbmässige An­
fertigung dieses Exemplars schliessen.

Die übrigen Lesungen des Fragmentes bringen nur wenig
Neues. Im Texte der Constitutionen werden die guten Lesarten
bekannter Hss. lediglich bestätigt, darunter in c. 6 collocata statt
collafa" in c. 10 uernis statt uniuersis, in c. 12 te hoc. Bestätigt
werden durch diesen ältesten Zeugen aber auch solche Lesarten
der jüngeren Hss., die von der Kritik abgewiesen worden sind,
So in c. 9 incluuiumnonedt, wofür die Hs. M sinngemäss dubi2tm
nOIl erit corrigirt, während Krüger inclubium er·it aufgenommen hat.
Statt des seltenen Ausdruckes indubium erit möchte man eher
mit Annahme eines in alten Hss. recht IJäufigen Fehlers 1 in die­
ser Lesart die vielgebrauchte Wendung in dubio non er'ii finden,
wenn man nicht geradezu in dubÜtm non erit schreiben, also Con­
tamination der beiden synonymen Ausdrücke in dubio non erit
und in dubium non uen-i.et (Cod. lust. p. 5, 16 Kr. nemini uenit in
cl2tbium) annelJllJen will. Es sei dabei erinnert an die Stelle Plaut.
Amph. 180 mihi in meniem fuit (mehr bei Draeger, hist. Synt.
I 617) und an Ciceros in jJoteslatem fitisse, worüber Genius I
7, 17 handelt. Dieselbe Form findet sich aueh in Corp, Gloss.
Lat. IV 479, 17 Atnbigitur in dubium est und Ovid. Heroid. 16,
140 in dubium Veneris palma f26iura (uU.

Der 110m plur. fem. haec in c. 11 ist wohl ebenso Schreib­
fehler wie bei Gaius I 188. IU 93 und bei anderen Autoren der
späteren Zeit.

In c. 11 8iq2(,is sciens agl'um alienum seruit ttel plantas im­
posuit ha.t KrÜger seuit aus der corrigirten Hs. Meingesetzt.
Dass man jedoch auch< serui' für C seui' gesagt hat, bezeugt schon

'für die ältere Zeit Priscian. inst. gr. 10, 42 uetustissimi tamen etiam
in simplici serui protulisse inueniuntur 1)1'0 ordinaui et jJI'O seui. En­
ni2ts in Praeceptis: ubi uidet auenam lolium crp,scere inter triticum,
selegit, secemit, au(eri; sedulo uM opemm acldirz.it, quam tanto
studio seruit (vgl. Prisc, 9, 44). Zu den bei Neue, Formenlehre II2
489 angeführten Beispielen .dieses Gebrauches würden bei ge­
nauer Durchmusterung aller erhaltenen Sprachdenkmäler noch
manche hinzukommen. So gehört hierher ApuL apo!. 93 non

1 Vgl. W. Kalb, Das Juristenlatein 2 1888 S.66.
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modo noua odia non scru'i, sed uctet'a quOq1'c funditus exstirpaui,
wo Hildebrands Bemerlmug < serere lites, odia ut sere!'e uerba
dici possunt' nicht zutrifft, denn durch den Gegensatz exstir~)aui

wird für o(lia serui das Bild des Säens unverkennbar (vgL Provo
22,8 q1ti seminat iniq1titatem, melef malu; Job 4,8; Hosea 8,7).
Ebenso zu beurtheil~n ist die Stelle Q,uiutilian. dec!. 9, 3 ergo
conseruit casus duratu1'a longius a 2Jar1tis iniliis ocUa. Allel'dings
ist die Grenze zwischen den beiden Verben 'serere' oft sehr un­
sicher. Man wird r rumores serere) an den meisten Stellen als
synonym mit dissipare, differre, spargere ' betrachten, also
'flerere) von Y;e herleiten können. Der Ausdruck ist jedoch
dem Muster der häufigen Wendungen < uerba, sermones, orationes,
colloquia serere' nachgebildet, z. B. in Verg. Aen. 228 Rn­
moresque serit uarios ac falia fatur (vgl. Maerob. Bat. 6, 1, 33)
und wird mm sogar als Beispiel für < Y seI' angeftH1l't in
den Explanat. in Donatum !ib. II (GL. IV 542, 24 K) und Beda
de orthogr. VII 291, 21 K. Sero t'umores, id eßt diuulgo, serui:
sero truget;, .geui. Solche und ähnliohe Fälle sind natürlich hier
auszuscheiden, wo es sich um die blosse Formiibertragung <serui'
= 'seui' hamlelt. Neue Beispiele dafür bieten die Glossare. Eine
vieHiberlieferte Glosse ist Ser1!it di,1!it aut seminauit Corp. Gi.
Lat. IV 170, 13 und ähnlich 566, 14. 283,41; an letzterer Stelle
jedocl! bat der gelehrte Redaktor des Asbestos-Glossars seuit cor­
rigirt. Ein grosses Glossar im eod. Leidensis Vossian. Fot 24
saec. X (auel! im eod. Bernensis 236 saec. X) 11at foL 641" die
Glosse Persic1.flYJ~ dictum q,uod prirnum genus aegypto seruerit 1)er-
sius, offenbar aus Isid. orig. 7, 7, wo in den bisherigen
gaben seMerit ohne Variante steht. Der sogenannte Liber glossa­
rum enthält, Z. B. im eod. Parisinus lat. 11530 saec. VIII/IX
foL 187.1:, die Glosse Sel1i sertti sen.inaui und hald darauf folgt
mit der Quellenmarke de ortograß(t die interessante BemerJnmg 1:

Seuit pet' . a . et . e , scrwendum . inam (vieIl. est nam) s9uit quocl
dicitur slwuit per, e .pura scribitlll' und: 8eui si pro. a . set'ihitur
imscentem signi{ieat. siuero Pl'O • e . sola seuit satorcm esse demon­
stmt. Hierher gehört ferner die Stelle der Excerpta Ch,trisii I
564, 41 K: sero se1"1!i O'rrElpw, denn man wird sohwerlioh dpw
lesen wollen. Am bezeiohnendsten ist die ausdrückliche Vorschrift
in der orthographia Capri VII 93, 1 l{: 8eui messetn, non s(W'l1i

1 Aus einem eod. Vatieanus desselben Glossars nach Mai schon
mitgetheilt VOll Hagen, AnecdotlL Helvetica 24 in den testimonia.
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(liaendum. Die Erscheinung ist nicht selten, dass gleichlautend
gewordene Wörter auf die Angleiehung ihrer Sippe einwirken.
Begünstigend kam hinzu die nalle Begriffsverwandtschaft in eini­
gen Composita, namentlich 'inserere) (vgI. die Glosse Beuit in­
sen,U uel plantat,it Corp. GI. Lat. IV 391, 12), von wo die Formen­
ttberh'agung ausgegangen sein mag. Endlich fand uuter dem
flusse der immer stärkeI' hervOl·tretenden Neigung zur Bildung
von Perfecta auf -ui die Form 'serui > für 'seui' weiteste Ver­
breitung' wie man aus den mitgetheilten Stellen der Schullitte­
ratur schliessen darf, bis das Verbum (serere > überhaupt durch
(seminare) verdrängt wnrde (in den romanischen Sprachen findet
sieh von (serere) keine Spur mehl'). Das seuit der Hs. M in un­
serer c. 11 des Codex ist deul1lach ebenso als gelehrte Korrektur
für elas nrspl'Unglic11e seruit zn betrachten wie im Agbestos-Glos­
sal'e Corp. GI. Lat. IV 283, 41 uncl wie Dig. 6, 1, 38 das con­
seuisti der Hss. PV fUr das von Mommsen mit Recht beibehal­
tene conseruisti.

Ob in solchen Fällen die kaiserliche Kanzlei oder die Re­
daktoren des Codex oder die Quellen die Urheberschaft in An­
spruch nehmen wird nicht immer leicht zu entscheiden
sein. Zweifellos dagegen gehört in derselben 0.11, wo das Köl­
ner Fragment die J~esart der übrigen Hss.: (lomino enim magis
segetem uel plantas quam per ltuittsmodi factum solu'm S!tUm facit
bestätigt, diese Fassung den grieohiscll redenden Redaktonm an;
denn der unlateinische Dativ, den die Hs. M mit deI' Variante
domini wegcorrigirt, ist ein Gräeismus .nach der Wendung Tr01EIV

(TCEPlTr01€lV) Ti Ttvl.

Die Iuscriptionen und Subscriptionen zeigen auf­
fallend Abweichungen von der bekannten Fassung, In
c. 7 hat sich (las durch den Codex Gregorianus iibe1'lieferte Da­
tum XlIII rielltig erhalten. Ob auch die neuen Lesarten in
c. 4 XI und in c.9 1111 das nrsprüngliclle Datum bringen, bleibt
ungewiss. Die Inscription von c. 7 lautet nicht S01 wie Kriiger
aus dem Codex aufgenommen hat, sonclern ja. ä. el
ce ant. Dass dieses die Fassung des Archetypus gewesen ist,
gellt aus dcr Uebereinstimmung aller Hss. hervor j denn die lex
Roman!!. canonice compta mit ihrer offenbar aus der Subscription
genommenen Lesart imp. pltiZippo kommt nicht in Betracht. Dem­
nach liegt hier ein Versehen der Redaktoren vor (ähnliche Fälle
bei KrUger, ed. mai. p. XXIII), oder vor c. 7 ist eine, wolll grie­
cllische, Constitul,ion cles l<aisers Philippus ausgefallen.
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In der Inscription von c. 6 ist der Name austronio nur
hier riohtig erhalten, aber es fehlt miZiti gerade so wie in den
andern hss. Freilich beruht dieses nur auf der Summa Perusina
zu der lex gemina 4, 34, 3. Man kann den Verdaoht nicht
unterdrüoken, dass die volleren Adressen im letzten Theile des
4. Buches der Summa erst aus einer vorjustinianischen Sammlung
in der Summa selbst oder in einem ihrer Vol'fahren vervollständigt
worden seien. Die Neigung der Summa zur' Vervollständigung
der Inscriptionen von Justinianische~ Constitutionen (vgL Krüger,
ed. mai. p. XV) spricht nicht gerade gegen diese Annahme. Dafür
aber lässt sich geltend maohen der Zwiespalt zwischen Text und
Inscription z. B. in c. 4, 34, 6. 4, 38, 8 und besonders 4, 32, 17.
In ähnlicher Weise sind andere hss. des Codex aus den Institu­

'tionen und Digesten vervollständigt worden (ebenda p. XXnII).
Der Zusatz militi in der Inscription von c. 4, 34, 1, den Krüger
(p. XV) zur Vertheidigung der anderen anführt, gilt, weil nur
durch die Collatio neben der Summa iiberliefert, als zweifellos
eoht nur für die vorjustillianisohe Fassung. Wenn dieser Ver·
daoht gegen die Summa gerechtfertigt ist, so hätten wir in den
uns vorliegenden Insoriptionen im ganzen, unbeschadet der An­
nahme von Verstümmelungen duroh Absohreiber im einzelnen,
die von den Redaktoren des Codex gegebene Form, nicht eine
spätere Verkürzung, wie Krüger will. Dem Plane der Adres­
senbeschneidung von diesem Gesiohtspunkte aus nachzugehen)
würde hier zu weit führen. Wenn Krüger die Verkiirzung duroh
die Redaktoren selbst ablehnt mit dem Hinweise auf c. COI'di
§ 5 (= ed, mai. p. 5, 35), wo sogar jegliche Anwendung von
Abkürzungen in den Absobriften des Codex verboten wird, so
zielt dieses Verbot vielleioht nur auf den Text der Constitutionen.
Denn in den Digesten (ed. Mommsen p. XXVI* 4, XXX* 33,
XXXXVIII* 14) wh-d der Gebrauoh von Abkürzungen sowohl
für den Text, als auoh ausdrücklich für die Namen der Auto­
ren, Büchel·titel uud Buchzahl bei Strafe verboten; und dement­
spreohend der Florentinus frei von Abkürzungen. Im Codex
dagegen ist bei dem Verbote nur von 8criptura sohlechthin die
Rede, die Inscriptionen und Subscriptionen werden nicht nament­
lich genannt. Nun stimmen der Coloniensis und Veronensis,
obwohl nach Herkunft und Schriftoharakter versohieden, doch
darin völlig überein, dass der Text gar keine. die Insoriptionen
und Subscriptionen aber sehr viele Abkürzungen zeigen. Beide
Hss. sind mindestens eben so alt wie der Flol'el1tinus und reichell
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nahe an das Zeitalter Justinians heran. Digesten-Exemplare mit
irgend welchen Abkürzungen durften 'Vor Gericht nicht be­
nutzt werden, die Schreiber solcher wurden mit poe-na
criminalis bestraft und mussten den doppelten Betrag der Kauf­
summe an ihre Abnehmer Wenn die gleiche Be­
stimmung auch für die Exemplare des Codex bestand, so begreift
man bei den beiden 'Von einander Schreibern des
Coloniensis und Veronensis nicht das Wagniss, Abkürzungen
überhaupt anzuwenden; galt· die gleiche Bestimmung aber nicht
oder nicht warum wendeten sie dann nicht Abkürzungen
auch im an? Vielleicht hat Justiuian auf die Inllcriptiouen
und Subscriptionen nach Form und Schreibung doch weniger Werth
gelegt als auf den Text der Constitutionen.

Das neue Fragment ist trotz seiner Kleinheit werth'Voll'
schon wegen seines Alters. Es wie die Fragmente in Verona,
vor der Zeit der Epitome uml hat mit jenen auch das gemein­
sam, dass die Zählung der Constitutionen darin schon (oder noch?
'VgI. Krüger, ed. mai. p. XXXXI) 'Vorliegt. Ueber die Herkunft
der Rs. lässt sich nur soviel sagen, dass del' Schriftoharakter
und die römische Zählung der COl1stitutionen auf den römischen
Westen weist. Aus inneren Gründen kommt aber hier nur Italien
in Betracht, für das ausserdelll die italisohe Form 43 st,·u­
mentoruriZ spricht. Nach Deutsohland kam sie wolll durch den
lebhaften Bücherverkehr zwischen den Benediktinerklöstern,
falls erst naohdem die Blätter rcsoribirt worden waren. Das
Gesetzbuch musste einem Glossare Raum wie n.ieht selten
das Bedürfniss der Schule zur und damit Erhaltung
älterer Hss. geführt hat: so auch im cod. Sangallensis 908 (Zan­
gemeister und Wattenbaeh, Tab. 51) und im Sangallensis 912.

Das Blatt ist überdies doppe lter Palim p se st: unter
der juristischen Scln·1ft und durch dieselbe gedeckt treten auf
denselben Linien, namentlich am 'Von I) und 8, Ende
von 21 und Mitte von 40, ältere Schriftzüge hervor, doch so
matt, dass man keiu deutliches Bllchstabenbild gewinnt und den
Charakter, ob Capitale oder Unciale, nicht erkennen kann. Bei
(lem Zustande des Blattes wUrde die Anwendung von Reagentien
die Schrift des Glossars und besonders des Codex gefährden,
ohne Erfolg fttr die älteste Schrift zu 'Ve:espreclhen.

JeJJa. G. Gundermann.




